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zwischen der Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Osterleite 2, 83646 Bad Tölz (nachfolgend Versorger genannt) und 

AUTOSTROMVERTRAG E-LADE STROM bis 31.12.2023

IHRE KUNDENNUMMER BEI UNS
Kundennummer: 

Contract-ID: 

KUNDENDATEN 
Firma Herr Frau Titel

Name/Firma

Vorname/Namenszusatz

Geburtsdatum

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

RECHNUNGSADRESSE (WENN ABWEICHEND VON KUNDENDATEN)

Firma Herr Frau Titel

Name/Firma

Vorname/Namenszusatz

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

STROMLIEFERUNG
Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH gewährt den Zugang und die Nutzung 
(„Stromlieferung“) der öffentlich zugänglichen Stadtwerke Bad Tölz Ladestationen 
sowie der Ladestationen der eRoaming-Partner. 

eROAMING
Die Stadtwerke Bad Tölz, als ein eRoaming-Partner, vereinbart mit anderen e-Roaming-
Partnern für die eigenen Kunden den gegenseitigen Zugung und die Nutzung der 
öffentlich zugänglichen Ladestationen der eRoaming-Partner. Die Abrechnung der 
Stromlieferung erfolgt ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Lieferanten. 
Ein Verzeichnis der öffentlich zugönglichen Ladestationen der eRoaming-Partner 
befindet sich im Internet unter: www.innogy.com/emobility

VERTRAGSLAUFZEIT
Der Vertrag hat eine Vertragslaufzeit bis 31.12.2023. Er verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, sofern die Parteien nicht gemäß der beigefügten Allgemeinen 
Stromlieferbedingungen Autostrom mit Wirkung auf das Ende der gültigen 
Vertragslaufzeit kündigen. Kündigungsfrist von mindestens einem Monat zum Ende 
der Erstlaufzeit.

ZAHLUNGSWEISE
Banküberweisung SEPA-Einzugsverfahren

SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT
Der Kunde ermächtigt den Versorger, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weist der Kunde sein Kreditinstitut an, die vom Versorger auf dem Konto des Kunden gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ist der Kunde Verbraucher, kann er innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die vom Kunden mit seinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ist der Kunde ein Unternehmer, so gilt: Das SEPA-Lastschriftmandat dient 
nur zum Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen bezogen sind. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, 
sein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 

Name (Kontoinhaber)

IBAN

BIC

Name Bank

ZUGANG ÜBER EIN INTERNETFÄHIGES MOBILTELEFON 
       Hiermit bestätige ich im Bestitz eines internetfähigen Mobiltelefons zu 
sein. Um den vollen Leistungsumfang nutzen zu können, benötigen Sie ein 
internetfähiges Mobiltelefon. 

UNSERE PREISE IM ÜBERBLICK
PRODUKTBESTANDTEILE STROMLIEFERUNG BRUTTOPREISE

Grundgebühr 5,00 
EUR/Monat

Leistungsbasierte Abrechnung 
Wechselstrom (AC)

59,00
Cent/kWh

Leistungsbasierte Abrechnung 
Gleichstrom (DC)*

79,00 
Cent/kWh

* Wir stellen Ihnen lediglich 80% der gemessenen Strommenge in Rechnung. Aufgrund eichrecht-
licher Anforderungen müssen vom Messwert pauschalt 20% für Wandlungsverluste abgezogen 
werden.

WIDERRUFSBELEHRUNG (GILT NUR FÜR VERBRAUCHER)

Nur für Verbraucher gemäß § 13 BGB, also für natürliche Personen, die ein Rechtsge-
schäft zu einem Zweck abschließen, der weder überwiegend ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gilt folgende Wider-
rufsbelehrung:

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der

Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Osterleite 2, 83646 Bad Tölz, 
Tel.:  08041 797-333 | Fax:  08041 797-299 | e-mail: kundenservice@stw-toelz.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns an-
gebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Lieferung von Strom während der Wi-
derrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

UNTERSCHRIFT
Hiermit bestätige ich die Allgemeinen Stromliefer- & Nutzungsbedingungen erhalten, 
gelesen und akzeptiert zu haben. 

http://www.stw-toelz.de


zwischen der Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Osterleite 2, 83646 Bad Tölz (nachfolgend Versorger genannt) und 

Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und die Anschlussnutzung des Kunden unterbrochen hat oder soweit und solange die Stadtwerke 
Bad Tölz GmbH an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von 
Energie durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

7. Leistungsbefreiung bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten
7.1 Bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, 
die Stadtwerke Bad Tölz GmbH von der Leistungspflicht befreit. 
7.2 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als die Stadtwerke Bad Tölz GmbH bekannt sind 
oder von der Stadtwerke Bad Tölz GmbH in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

8. Haftung
8.1 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH haftet in den Fällen des § 7 nicht. Etwaige Ansprüche 
wegen Versorgungsstörungen im Sinne der Ziffer 7 Satz 1 kann der Kunde gegen den 
Netzbetreiber geltend machen. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers teilt die Stadtwerke 
Bad Tölz GmbH dem Kunden auf Anfrage gerne mit.
8.2 Im Übrigen haften die Parteien vorbehaltlich der Absätze (3) und (4) nur, wenn es sich um 
einen Schaden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
handelt oder der Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung einer 
Partei, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. Die Parteien haften auch 
bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch 
der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen 
Schäden (wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und 
auf die die jeweils andere Partei vertrauen darf). Schließlich haften die Parteien, wenn und 
soweit sie eine Beschaffenheitsgarantie oder Zusicherung abgegeben oder einen Mangel 
arglistig verschwiegen haben.
8.3 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
8.4 Die Ersatzpflicht für Sachschäden nach dem Haftpflichtgesetz wird ausgeschlossen. Die 
Haftung nach dem Haftpflichtgesetz für Personenschäden bleibt unberührt. Satz 1 gilt nicht 
im Rechtsverkehr mit Privatkunden.
8.5 Soweit die Haftung vorstehend ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Haftung der Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe beider 
Parteien sowie der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen beider Parteien einschließlich ihrer 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe.

9. Vertragspartner
Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Osterleite 2, 83646 Bad Tölz
Tel.:  08041 797-333 Fax:  08041 797-299 E-Mail: kundenservice@stw-toelz.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Walter Huber
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Josef Janker (1. Bgm. der Stadt Bad Tölz)
Handelsregister: Registergericht München HRB 127791 USt.- IdNr. DE 128378393

10. Kundendienst
innogy SE, Effizienz, Kundenservice, Postfach 1616, 50306 Brühl,
Mo. - Fr.: 7.00 Uhr - 20.00 Uhr, Sa.: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
T 0800-88 88 8621 E-Mail: emobility@innogy.com

Allgemeiner Kundenservice:
Mo. - Fr.: 7.00 Uhr - 20.00 Uhr, Sa.: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr T 0800-88 88 8621
Technischer Kundenservice: 24h, T 0800-22 55 7931

Nutzungsbedingungen Autostrom der Stadtwerke Bad Tölz GmbH

1. Zustandekommen des Vertrages
1.1 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH benötigt vom Kunden den vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Auftrag Autostrom. Anschließend prüft die Stadtwerke Bad Tölz GmbH das 
Angebot des Kunden.
1.2 Der Vertrag über Autostrom der Stadtwerke Bad Tölz GmbH kommt zustande, sobald die 
Stadtwerke Bad Tölz GmbH dem Kunden in einem weiteren Schreiben das Zustandekommen 
bestätigt.

2. Vertragsänderungen
2.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den aktuellen, einschlägigen Gesetzen und 
Rechtsvorschriften (wie z.B. dem EnWG in der Fassung vom 07.07.2005 (BGBl. I, S. 1970) und 
der StromGVV vom 26.10.2006 (BGBl. I, S.2391) in der Fassung vom 17.10.2008 (BGBl. 
2008 I, S.2006) sowie auf der aktuellen, einschlägigen Rechtsprechung der höchstinstanzlichen 
Gerichte und auf den aktuellen, einschlägigen Verwaltungsentscheidungen der Bundesnetza-
gentur). Sollten sich die in Satz 1 genannten Rahmenbedingungen ändern und sollte der 
Vertrag hierdurch lückenhaft oder eine Fortsetzung des Vertrages für die Stadtwerke Bad Tölz 
GmbH unzumutbar werden, ist die Stadtwerke Bad Tölz GmbH berechtigt, den Vertrag und 
diese Bedingungen (mit Ausnahme der Hauptleistungspflichten) entsprechend anzupassen.
2.2 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH wird dem Kunden die Anpassungen nach vorstehendem 
Absatz (1) mindestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden schriftlich mitteilen. 
Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde in Schriftform nicht mindestens 
einen Monat vor Wirksamwerden der Anpassung widerspricht. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Auf diese Folgen wird der Kunde von der 
Stadtwerke Bad Tölz GmbH bei Bekanntgabe besonders hingewiesen.

3. Abrechnungsgrundlage
3.1 Je nach Ausstattung der jeweiligen Ladestation/des jeweiligen Ladepunktes ist die 
Stadtwerke Bad Tölz GmbH berechtigt, die Stromlieferung in Wechselstrom (AC) oder in 
Gleichstrom (DC) vorzunehmen. Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH weist darauf hin, dass 
technisch (fahrzeugseitig) bedingt noch nicht alle Fahr-zeuge in der Lage sind, mit Gleichstrom 
(DC) beladen werden zu können.

Allgemeine Stromlieferbedingungen Autostrom der Stadtwerke Bad Tölz GmbH

1. Stromlieferung
1.1 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH beliefert den Kunden mit Strom an öffentlich zugänglichen 
Stadtwerke Bad Tölz Ladestationen, nachdem der Kunde das Fahrzeug ordnungsgemäß mit 
der Ladestation verbunden hat und die Zahlung je nach Stadtwerke Stromprodukt gemäß 
den Nutzungsbedingungen erfolgt ist.
1.2 Der Kunde ist für die Beladung mittels eines ordnungsgemäßen und für die Beladungskapazität 
zugelassenen Ladekabels sowie die Überwachung des Ladevorgangs verantwortlich. Jeder 
Benutzer einer Stadtwerke Bad Tölz Ladestation hat das Ladekabel und die Steckvorrichtungen 
auf erkennbare Beschädigungen zu prüfen. Insbesondere dann, wenn Beschädigungen, 
Knicke, Risse, Blankstellen usw. festgestellt werden, darf das Ladekabel auf gar keinen Fall 
verwendet werden. Im Übrigen sind die Herstellerangaben zu beachten. Das Ladekabel 
muss mindestens mit einem CE-Kennzeichen ausgestattet sein.
1.3 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH liefert an ihren Ladestationen Strom aus erneuerbaren 
Energien. Hierbei handelt es sich um ein nahezu CO2-freies Energieprodukt auf Basis 
regenerativer Energiequellen.
1.4 Wichtiger Hinweis: Gem. Ziff. 5.1 Abs. 5 TAB 2007 (Ausgabe 2011) ist der 
einphasige Anschluss nur bis zu einer Bemessungsscheinleistung von 4,6 kVA zulässig. Bei 
der einphasigen Nutzung des Autostroms über die vorhandene Netzanschlussverbindung 
ist diese Bemessungsscheinleistung nicht zu überschreiten. Die Abnahme des Autostroms mit 
einer Stromstärke von mehr als 20 A kann zur Beschädigung des Netzanschlusses führen 
und ist daher untersagt.
1.5 Der Kunde ist nicht im Besitz eines Erlaubnisscheins gem. §4Stromsteuergesetz und damit 
nicht von der Stromsteuer befreit.

2. Preise
2.1 Der Preis kann jederzeit kostenlos über den technischen Kundenservice erfragt werden: 
T 0800 − 22 55 793 (Kostenlose Hotline aus dem deutschen Festnetz, Geschäftszeiten: 
Mo. - Fr. 7.00 Uhr - 20.00 Uhr, Sa. 8.00 Uhr - 14.00 Uhr). 
Die genannten Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet. Der Rechnungsbetrag wird auf Basis 
von Nettopreisen ermittelt und abschließend um die zum Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich 
festgelegte Umsatzsteuer erhöht.
2.2 Im Strompreis sind folgende Kosten enthalten: Die Umsatzsteuer, die Stromsteuer, die 
EEG-Umlage, die Netzentgelte (einschließlich der Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage, der §17f 
EnWG Offshore-Umlage, der Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 
und der §19 StromNEV-Umlage) die Konzessionsabgaben sowie die Entgelte für Messung 
und Messstellenbetrieb, die Abrechnungskosten und die Beschaffungs- und Vertriebskosten. 
Ebenfalls enthalten sind die Kosten aus Nutzung der Ladeinfrastruktur.

3. Preisänderungen
3.1 Preisänderungen durch die Stadtwerke Bad Tölz GmbH erfolgen im Wege der einseitigen 
Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens. Der Kunde kann die Billigkeit der 
Preisänderung zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung 
durch die Stadtwerke Bad Tölz GmbH sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu 
berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Ziffer 2.2 maßgeblich sind. Die Stadtwerke 
Bad Tölz GmbH ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine 
Preisänderung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist Stadtwerke Bad Tölz GmbH verpflichtet, 
Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und 
eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.
3.2 Stadtwerke Bad Tölz GmbH hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so 
zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
Rechnung getragen werden wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf die Stadtwerke Bad 
Tölz GmbH Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kostensteigerungen. Stadtwerke Bad 
Tölz GmbH nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor.
3.3 Eine Änderung der Preise wird dem Kunden mindestens sechs Wochen vor dem Beginn 
der beabsichtigten Preisänderung schriftlich mitgeteilt. In diesem Fall steht dem Kunden ein 
Sonderkündigungsrecht zu. Erhöht Stadtwerke Bad Tölz GmbH die Preise, kann der Kunde 
den Vertrag im Wege des Sonderkündigungsrechts bis zum eintreten der Preisanpassung 
kündigen, für den die ursprüngliche Preisregelung Gültigkeit besitzt. Die Kündigung bedarf 
der Schriftform. Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH soll eine Kündigung unverzüglich nach 
Eingang in Schriftform bestätigen.
3.4 Abweichend von vorstehenden Ziffern 3.1 bis 3.3 werden Änderungen der Umsatzsteuer 
gemäß Umsatzsteuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ohne Ankündigung 
und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben.
3.5 Ziffern 3.2 bis 3.4 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige 
staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Speicherung, Netznutzung (Übertragung 
und Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Belastungen oder 
Entlastungen wirksam werden oder vollumfänglich aufgehoben werden.

4. Datenschutz
Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH oder beauftragte Dienstleister erheben, verarbeiten und 
nutzen die Kundendaten zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses gemäß den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH nutzt die Kundendaten, 
um dem Kunden Produktinformationen zukommen zu lassen und zu Zwecken der Markt- und 
Meinungsforschung. Der Kunde ist berechtigt, der werblichen Nutzung seiner Daten jederzeit 
gegenüber der Stadtwerke Bad Tölz GmbH (Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Osterleite 2, 
83646 Bad Tölz oder Telefon 08041 797-0, E-Mail: info@stw-toelz.de) zu widersprechen. 
Die Übermittlung von Kundendaten an Dritte erfolgt zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses 
an Messdienstleister, Messstellen- und Netzbetreiber.

5. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Wolfratshausen, sofern der Kunde Kaufmann ist und kein ausschließlicher 
Gerichtsstand gegeben ist. Informationspflichten gemäß § 312 d Abs. 1 BGB in Verbindung 
mit Artikel 246 a EGBGB
 
6. Umfang der Belieferung
Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist verpflichtet, den Energiebedarf des Kunden zu befriedigen 
und für die Dauer des Energieliefervertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang Energie zur 



9. Unterbrechung der Stromlieferung und andere Zuwiderhandlungen
9.1 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist berechtigt, die Stromlieferung durch Sperrung der 
Contract-ID ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Kunde einer vertraglichen 
Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
der Stromlieferung erforderlich ist, um den Gebrauch von Strom unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern („Stromdiebstahl“). 
9.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung von 
Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung, ist die Stadtwerke Bad Tölz GmbH berechtigt, die 
Stromlieferung vier Wochen nach Androhung durch Sperrung der Contract-ID zu unterbrechen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Stromlieferung androhen, sofern dies nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf die 
Stadtwerke Bad Tölz GmbH eine Unterbrechung der Stromlieferung unter den in den Sätzen 
1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger 
Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Der Beginn 
der Unterbrechung der Stromlieferung wird dem Kunden drei Werktage im Voraus angekündigt. 
9.3 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH hat die Versorgung durch Freischaltung der Contract-
ID unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung der 
Stromlieferung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Stromlieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der 
Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

10. Leistungsbefreiung bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten 
Satz 1 § 7 der allgemeinen Stromlieferbedingungen gilt nicht, soweit die Unterbrechung 
auf nicht berechtigten Maßnahmen von der Stadtwerke Bad Tölz GmbH gemäß § 9.2 der 
Nutzungsbedingungen beruht.

11. Bonitätsauskunft
Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den Kunden 
einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt die Stadtwerke Bad Tölz GmbH Vornamen, Name, 
Anschrift und Geburtsdatum des Kunden an die Creditreform Boniversum, Hellersbergstr. 11, 
41460 Neuss, oder an die Schufa Holding AG, Massenbergstr. 9 13, 44787 Bochum. Bei 
Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der 
oben genannten Gesellschaften zu Merkmalen der Bonität des Kunden kann die Stadtwerke 
Bad Tölz GmbH den Vertragsschluss verweigern.

12. Rechtsnachfolge
12.1 Jede Partei ist im Wege der Einzelrechtsnachfolge berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag jederzeit mit Zustimmung der jeweils anderen Partei auf einen Rechtsnachfolger 
zu übertragen. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn gegen die technische 
oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eintretenden begründete Bedenken bestehen.
12.2 Jede Übertragung ist der jeweils anderen Partei unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
12.3 In den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge, insbesondere nach Umwandlungsrecht, 
gelten statt der Absätze (1) und (2) die gesetzlichen Bestimmungen.
12.4 Die Absätze (1) bis (3) gelten auch für wiederholte Rechtsnachfolgen.

13. Laufzeit und Kündigung
13.1 Dieser Vertrag kann vom Kunden oder von der Stadtwerke Bad Tölz GmbH mit einer 
Frist von mindestens einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der 
Vertragsverlängerung gekündigt werden. Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß 
Absätzen (2), (3) und (4) bleiben von diesem Absatz (1) unberührt. 
13.2 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist berechtigt, in den Fällen des § 9 Abs. (1) das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen für die Unterbrechung der 
Stromlieferung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen gemäß § 9 Abs. 
(2) ist die Stadtwerke Bad Tölz GmbH zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, 
wenn die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 9 Abs. (2) Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 
13.3 Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt erhalten. Über 
die gesetzlichen Rücktrittsrechte.
13.4 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Stand: Januar 2017

3.2 Fahrzeuge, die technisch bedingt ausschließlich mit Wechselstrom (AC) beladen werden 
können, dürfen nur an entsprechenden AC-Ladestationen beladen werden. Entsprechend 
dürfen Fahrzeuge, die technisch bedingt ausschließlich mit Gleichstrom beladen werden 
können, nur an entsprechenden DC-Ladestationen beliefert werden.
3.3 Fahrzeuge, die technisch bedingt in der Lage sind, sowohl mit Wechselstrom als auch mit 
Gleichstrom beladen werden zu können, dürfen nur in der jeweiligen Stromart (Wechselstrom 
oder Gleichstrom) beladen werden.
3.4 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist berechtigt, entweder eine leistungs- oder eine 
zeitbasierte Abrechnung vorzunehmen.
3.5 Bei der Belieferung mit Gleichstrom (vgl. Ziff. 3.1) ist derzeit eine leistungsbasierte 
Abrechnung auf Basis von Kilowattstunden (kWh) nicht möglich. Hier erfolgt eine zeitbasierte 
Abrechnung auf Basis der Dauer des Ladevorgangs je angefangener Minute, wobei die 
Stadtwerke Bad Tölz GmbH vor Ablauf einer halben Minute zugunsten des Kunden auf 
den vorherigen Minutenwert abrundet. Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH behält sich bei der 
Belieferung mit Gleichstrom ausdrücklich eine leistungsbasierte Abrechnung vor, soweit diese 
technisch möglich wird.
3.6 Bei der Belieferung mit Wechselstrom (vgl. Ziff. 3.1) erfolgt an den Stadtwerke Bad 
Tölz GmbH AC-Ladestationen in der Regel eine leistungsbasierte Abrechnung auf Basis von 
Kilowattstunden. Stadtwerke Bad Tölz GmbH behält sich hier insbesondere bei der Beladung 
an AC-Ladestationen von Roamingpartnern eine zeitbasierte Abrechnung auf Basis der Dauer 
des Ladevorgangs vor, soweit an diesen Ladestationen eine leistungsbasierte Abrechnung 
technisch nicht möglich ist.
3.7 Einzelheiten der jeweiligen zeit- und leistungsbasierten Messungen sind Ziff. 8 dieser 
Nutzungsbedingungen Autostrom zu entnehmen.

4. Fälligkeit und Zahlungsweise
4.1 Die Rechnungsstellung erfolgt halbjährlich, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen- oder 
Endabrechnung erstellt wird. 
4.2 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen Lieferpreise 
gemäß Ziffer 5 des Auftrags, wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch berechnet. 
Entsprechendes gilt bei einer Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Steuer- 
und Abgabensätze. 
4.3 Rechnungen werden zu dem von der Stadtwerke Bad Tölz GmbH angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. 
4.4 Als Zahlungsmöglichkeit stehen dem Kunden das SEPA-Lastschriftverfahren oder Zahlung 
per Überweisung zur Verfügung. 
4.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die Stadtwerke Bad Tölz GmbH, wenn die Stadtwerke 
Bad Tölz GmbH erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, dem Kunden die dadurch entstehenden Kosten für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnen. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
4.6  Der Kunde kann gegen Ansprüche von der Stadtwerke Bad Tölz GmbH nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten, fälligen Gegenansprüchen aufrechnen.
4.7 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH behält sich die Umstellung der Rechnungsversendung 
in digitaler Form vor. Der Kunde erklärt sich hiermit bereits jetzt einverstanden.

5. Lieferbeginn
5.1 Die Stromlieferung beginnt mit dem Zugang der Contract-ID beim Kunden.
5.2 Einen von Abs. (1) abweichenden Termin wird die Stadtwerke Bad Tölz GmbH dem 
Kunden schriftlich mitteilen. 

6. Contract-ID und Nutzung der öffentlich zugänglichen Stadtwerke Bad Tölz GmbH 
Ladestationen
6.1 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH stellt dem Kunden eine Contract-ID inklusive Kennwörtern 
zur Verfügung. Diese Contract-ID berechtigt den Kunden, Strom an Stadtwerke Bad Tölz 
Ladestationen zu beziehen. Sämtliche über die Contract-ID bezogenen Strommengen werden 
mit den Preisen gemäß Ziffer 5 des Auftrags dem Kunden in Rechnung gestellt.
6.2 Der Kunde trägt die Verantwortung für die sichere Verwendung der Contract-ID und der 
Kennwörter.

7. Preise/Rechnungsbetrag; Stromlieferung
7.1 Der Rechnungsbetrag für die leistungsbasierte Stromlieferung (vor Umsatz-steuer) ergibt 
sich aus dem Netto-Strompreis pro kWh multipliziert mit dem Verbrauch (in kWh) zzgl. der 
gemäß Vertrag anfallenden Grundgebühr. 
7.2 Der Rechnungsbetrag für die zeitbasierte Stromlieferung (vor Umsatzsteuer) ergibt sich 
aus dem Netto-Strompreis pro Minute multipliziert mit der Ladezeit (in Minuten) zzgl. der 
gemäß Vertrag anfallenden Grundgebühr. Dieser Betrag wird um die zum Leistungszeitpunkt 
jeweils gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer erhöht.
7.3 Die genannten Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet. Der Rechnungsbetrag wird auf 
Basis von Nettopreisen ermittelt und abschließend um die zum Leistungszeitpunkt jeweils 
gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer erhöht.

8. Messung, Ablesedaten und Zutrittsrecht
8.1 Für einen leistungsbasierten Ladevorgang gilt: Während der Ladevorgänge wird die 
elektrische Energie durch registrierende Messungen in der jeweiligen Ladestation erfasst. 
Diese Energie wird monatlich saldiert. Der Wert dieser Summe in Kilowattstunden (kWh) wird 
mit dem in Ziffer 5 des Auftrags genannten Arbeitspreis für leistungsbasierte Ladevorgänge 
abgerechnet.
8.2 Für einen zeitbasierten Ladevorgang gilt: Während des Ladevorgangs wird die Anschlusszeit 
in der jeweiligen Ladestation erfasst. Die für den jeweiligen Ladevorgang konkret benötigte 
Anschlusszeit (in angefangenen Minuten, wobei die Stadtwerke Bad Tölz GmbH vor Ablauf 
einer halben Minute zugunsten des Kunden auf den vorherigen Minutenwert abrundet) wird 
mit dem in Ziffer 5 des Auftrages genannten Arbeitspreises für zeitbasierte DC-Ladevorgänge 
abgerechnet.
8.3 Die Stadtwerke Bad Tölz GmbH ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten 
zu verwenden, die die Stadtwerke Bad Tölz GmbH gemessen oder von einem die Messung 
durchführenden Dritten erhalten hat.



Datenschutzinformation der STADTWERKE Bad Tölz GmbH 
Für Kunden, Interessenten, Anbieter und Kontaktpersonen, Art. 13 und 14 DS-GVO 

Für wen gelten diese Datenschutzhinweise? Die folgenden Hinweise gelten für alle 
natürlichen Personen mit denen wir im Rahmen unserer Geschäftskontakte in Gespräch 
und/oder Kontakt sind. 

Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und an wen kann ich mich zum 
Thema Datenschutz wenden?

STADTWERKE Bad Tölz GmbH
An der Osterleite 2

83646 Bad Tölz
T. 08041 797-0

F.  08041 797-199
E. info@stw-toelz.de 

Datenschutzbeauftragter 
Dr. Joachim Schmid
Marktplatz 20
89257 Illertissen
Telefon 07303/90179810
E. dr.schmid@e-rechtsanwaelte.de 

STADTWERKE Bad Tölz GmbH | An der Osterleite 2 | 83646 Bad Tölz | Tel. 08041 797-0 | Fax 08041 797-199 | info@stw-toelz.de | www.stw-toelz.de | USt-IdNr. DE 128378393 | Geschäftsführer Dipl.-Ing. Walter Huber | 
Aufsichtsratsvorsitzender 1.Bürgermeister der Stadt Bad Tölz | Registergericht München HRB 127791 | Steuer-Nr. 139/116/60002 | Sparkasse Bad Tölz-WOR IBAN DE94 7005 4306 0000 0098 52 BIC BYLADEM1WOR | 
Raiffeisenbank im Oberland eG IBAN DE13 7016 9598 0001 1081 58 BIC GENODEF1MIB

Woher kommen meine Daten und welche Daten werden verarbeitet?

Personenbezogene Daten verarbeiten wir gemäß dem Grundsatz der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem Maß, wie dies erforderlich 
ist und uns dies aufgrund rechtlicher Vorgaben erlaubt ist.

Folgende Daten können von uns erhoben verarbeitet und  
genutzt werden:

· Stammdaten, insbesondere Name, Geburtsdatum,  
 Geburtsort Staatsangehörigkeit
· IP-Adresse 
· Datum und Uhrzeit einer E-Mail-Kontaktaufnahme per   
 Onlinedienst 
· Vertragsdaten wie Vertragsbeginn/Ende 
· Daten von Bestellungen, Liefertermine, Korrespondenz 
· Bonitätsdaten 
· im Personalausweis enthaltene Daten 
·	 Authentifikationsdaten	insbesondere	Unterschriften
· Bankverbindungen 
· steuerrelevante Daten, insbesondere die Steuernummer 
· ggf. sonstige mit Erfüllung des Vertrages im Zusammenhang   
 stehende Daten 
· Daten zur Ratenzahlungsvereinbarung 
· Daten aus postalischer, elektronischer,  
 telefonischer Kommunikation
· Ehegatten
· Verbrauchsdaten aller Energieversorgungsarten
· Verbrauchsstelle
· ehemalige Verbrauchsstelle
· Zählerstände 

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir die Daten?

Wir verarbeiten die Daten auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 DS-GVO entweder 
aufgrund einer Einwilligung, der Erfüllung des Vertrages oder im Rahmen einer 
vorvertraglichen	Maßnahme	und/oder	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung,	
wozu	im	wesentlichen	steuerliche	Aufbewahrungspflichten	gehören.

Der Rechtsgrund der beschriebenen Rechtsgrundlage entspricht auch dem Zweck 
der Datenverarbeitung.

In Fällen, in denen keine der beschriebenen Rechtsgrundlagen vorliegt, wägen 
wir Ihre Interessen sorgfältig ab und verarbeiten Ihre Daten nur in den Fällen, 
in denen unser berechtigtes Interesse Ihr Interesse am Datenschutz überwiegt.

Werden Daten weitergegeben?

Ihre Daten werden an Dritte nur weitergegeben, sofern dies ebenfalls im 
Rahmen der Vertragserfüllung notwendig ist und/oder Sie Ihre Einwilligung 
hierzu erteilt haben.

Ihre personenbezogenen Daten werden auch von anderen Unternehmen, die im 
Auftrag der Stadtwerke Bad Tölz Unternehmensgruppe („Auftragsverarbeiter“) 
oder im Rahmen von Geschäftspartnerschaften der Stadtwerke Bad Tölz 
Unternehmensgruppe tätig sind („Dritte“), genutzt. Hierbei kann es sich 
sowohl um Unternehmen der Stadtwerke Bad Tölz Unternehmensgruppe 
oder externe Unternehmen und Partner handeln. Mögliche Empfänger Ihrer 
Daten sind Abrechnungsdienstleister, Adressdienstleister, Inkassounternehmen, 
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Versanddienstleister, Callcenter, Marketing- 
und Mediaagenturen, Marktforschungsinstitute, Social-Media-Unternehmen, 
IT-Dienstleister, Berater oder Beratungsgesellschaften, sonstige Service- und 
Kooperationspartner. 
Unter Umständen kann es notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten 
im Hinblick auf die Beantragung, Durchführung und/oder Beendigung der 
Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder 
betrügerisches Verhalten an Bonitätsdienstleister zu übermitteln. 

Die Rechtsgrundlagen dieser Übermittlung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 6 Abs. 
1 lit. f der Datenschutzgrundverordnung. Ermittlungen auf der Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutzgrundverordnung dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Bonitätsdienstleisters oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern 
überwiegen. Der Datenaustausch mit Bonitätsdienstleistern dient auch der 
Erfüllung	gesetzlicher	Pflichten	zur	Durchführung	von	Kreditwürdigkeitsprüfungen	
von Kunden, § 505 Buchst. a des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie § 18 a des 
Kreditwesengesetzes.

Der	Bonitätsdienstleister	kann	die	Daten	u.U.	zum	Zwecke	der	Profilbildung	(Score)	
nutzen, um den Vertragspartnern im europäischen Wirtschaftsraum und in der 
Schweiz Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen Personen zu geben. 

Zum Zwecke der Abwehr strafbarer Handlung können wir die Daten ebenfalls 
an Bonitätsdienstleister übermitteln. Rechtsgrundlage dieser Übermittlung ist § 
25 h KWG, Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 6 Abs. 1 lit. b und Artikel Abs. 1 lit. f der 
Datenschutzgrundverordnung. Die Übermittlung dieser Daten auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung dürfen nur erfolgen, soweit dies 
zur Wahrung der berechtigten Interessen erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern überwiegen. 

Der	Datenaustausch	dient	auch	der	Erfüllung	gesetzlicher	Pflichten	zur	Durchführung	
von Kreditwürdigkeitsprüfungen § 505 a BGB und § 506 des BGB.

Unter bestimmten Umständen kann es auch notwendig sein, Ihre Daten an 
Dienstleister für den Forderungseinzug zu übergeben und/oder im Streitfall an 
juristische Berater, Sachverständige und in diesem Zusammenhang stehende 
Dienstleister.

Ferner ist es denkbar, dass Ihre Daten für steuerrechtliche Zwecke und 
Bilanzierungszwecke weitergegeben werden.

Wie lange werden Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange,  
wie	dies	zur	Erfüllung	vertraglicher	und	gesetzlicher	Pflichten	notwendig	ist.

Danach werden diese Daten gelöscht, sofern kein berechtigtes Interesse an  
der weiteren Verarbeitung vorliegt. Können Ihre Daten aus technischen oder 
sonstigen Gründen nicht gelöscht werden, so werden diese Daten anonymisiert 
und gesperrt. 

Welche Rechte haben Sie?

· Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO: Sie haben das Recht, auf  
 Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, ob und welche Daten über  
 Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt.

· Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO:
 Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die  
 Berichtigung Ihrer unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. 
 Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das 
 Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
 auch mittels einer ergänzenden Erklärung- zu verlangen.

· Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)  
 gem. Art. 17 DS-GVO:
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Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Ihre 
Daten	unverzüglich	gelöscht	werden.	Der	Verantwortliche	ist	verpflichtet,	
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft:

a) Zwecke, für die die personenbezogenen Daten erhoben  
 wurden, entfallen.
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung der Verarbeitung. Eine anderweitige 
 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor.
c) Sie widersprechen der Verarbeitung. Eine anderweitige 
 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
	 einer	rechtlichen	Verpflichtung	nach	dem	Unionsrecht	oder	dem	Recht	 
 der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
  Dienste der Informationsgesel lschaft gemäß Ar tikel 8  
 Absatz 1  erhoben.

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18  
 DS-GVO &. § 35 BDSG:

Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von  Ihnen  
 angezweifelt.
b) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig; Sie lehnen eine Löschung  
 jedoch ab.
c) Personenbezogene Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung 
 nicht länger benötigt; Sie benötigen die Daten jedoch zur  
  Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

d) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs.  
 1 DS-GVO eingelegt. Solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten 
 Gründe des Verantwortlichen Ihnen gegenüber überwiegen, wird die  
 Verarbeitung eingeschränkt.

· Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS GVO: Sie haben 
 das Recht die von Ihnen bereitgestellten Daten in eine strukturierten, 
   gängigen und maschinenlesbaren Format von dem Verant- 
  wortlichen zu erhalten. Eine Weiterleitung an einen andern  
  Verantwortlichen darf von uns nicht behindert werden.

· Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 13 Abs. 2 Lit. d,  
 77 DS-GVO i. V. m § 19 BDSG:

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die DS-GVO 
verstößt, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an folgende zuständige Aufsichtsbehörde:

· Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
 Hausanschrift
 Promenade 27 (Schloss)
 91522 Ansbach
 T. +49 (0) 981 53 1300
 F. +49 (0) 981 53 98 1300
 E. poststelle@lda.bayern.de

Zurückziehen der Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO: Beruht die Verarbeitung 
auf Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Lit. a oder Art. 9 Abs. 2 Lit. a (Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten), sind Sie jederzeit dazu 
berechtigt die zweckmäßig gebundene Einwilligung zurückzuziehen, ohne dass 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung rückwirkend beseitigt wird.

Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DS-GVO: Sie haben das Recht, in den Fällen 
von Art. 6 f DS-GVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
einzulegen. Dies bedeutet, sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundlage 
einer Interessenabwägung, wie in dieser Datenschutz-Information einzeln 
dargelegt, vornehmen, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch 
einzulegen. Solche Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn diese Ihren 
Interessen ein besonderes Gewicht verleihen und hierdurch unsere Interessen 
überwiegen; dies gilt vor allem dann, wenn uns diese Gründe nicht bekannt 
sind und daher nicht bei der Interessenausübung berücksichtigt werden konnten. 

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns 
gegenüber widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis 
zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt. 

Sofern wir Ihnen als Bestandskunde gem. Art. 6 ff. DS-GVO per E-Mail oder 
auf dem Postweg Informationen zu unseren Dienstleistungen und Produkten 
zukommen lassen, können sie dem jederzeit widersprechen. In diesem Fall 
werden wir diese Kommunikation sofort einstellen. 

VORTEILE SICHERN
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